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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:
69        Umweltamt
55        Fachbereich Jugend und Soziales

Betreff:
Teiländerung Nr. 100 - Im Deerth - zum Flächennutzungsplan der Stadt Hagen
hier: Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB (Entwurfs- und 
Offenlegungsbeschluss)

Beratungsfolge:
07.11.2017 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
08.11.2017 Naturschutzbeirat
08.11.2017 Sozialausschuss
09.11.2017 Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität
14.11.2017 Stadtentwicklungsausschuss
30.11.2017 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu die-
sem Beschluss gehörenden Entwurf der Teiländerung Nr. 100 – Im Deerth -zum 
Flächennutzungsplan der Stadt Hagen sowie die dazugehörige Begründung vom 
30.08.2017 und den Umweltbericht nach § 3 (2) BauGB in der zuletzt gültigen Fas-
sung.
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Teiländerung Nr. 100 – Im Deerth - mit der Be-
gründung und dem Umweltbericht öffentlich auszulegen.

Die Begründung vom 30.08.2017 wird Bestandteil des Beschlusses und ist als Anla-
ge des Beschlusses Gegenstand der Niederschrift.
 
Geltungsbereich:

Das Plangebiet liegt im Stadtbezirk Hagen-Mitte im Bereich der Fachklinik „Im De-
erth“ und wird im Westen, Norden und Osten durch den Elsa-Brandström-Weg und 
den gegenüberliegend verlaufenden Forstweg begrenzt. Die südliche Begrenzung 
bildet das Gelände der Fachklinik.
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Nächster Verfahrensschritt:
Der Verfahrensabschluss wird für das 2. Quartal 2018 angestrebt. Danach wird der 
beschlossene Plan der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die Bezirks-
regierung hat 3 Monate Zeit zur Prüfung. Mit der Bekanntmachung der Genehmi-
gung wird die Teiländerung rechtswirksam.
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Kurzfassung

Nach § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird die Planung zur Teiländerung Nr. 100 – 
Im Deerth - des Flächennutzungsplanes der Stadt Hagen sowie die dazugehörige 
Begründung und der Umweltbericht für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt 
und damit der Öffentlichkeit und den Behörden zur Stellungnahme vorgestellt.

Begründung

1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 
Die Arbeiterwohlfahrt - Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis beabsichtigt, die beste-
hende Fachklinik Deerth um eine Therapieeinrichtung für 42 Patienten/innen im ge-
schlossenen Maßregelvollzug zu erweitern. Bisher können aufgrund fehlender hoch 
gesicherter Bereiche keine Erstaufnahmen von Patienten durchgeführt werden. Aus 
diesem Grund ist die Errichtung einer Eingangseinrichtung neben der vorhandenen 
Klinik Deerth beabsichtigt. 

Das Neubauprojekt umfasst eine umzäunte „Eingangseinrichtung“ bestehend aus 
Räumen für Patienten/-innen, für Sport und Ergotherapie sowie Arbeitstherapie und 
für Erwachsenenbildung. Die Eingangseinrichtung im Maßregelvollzug ist Teil einer 
Kette von Einrichtungen im Therapieablauf für Suchtpatienten, die aufeinander auf-
bauen. Nach der stationären Entgiftung in der „Eingangseinrichtung“ folgt der nächs-
te Therapieschritt in der bestehenden Fachklinik. Darauf folgt die weiterführende 
Therapie in der Volmeklinik und zuletzt der Wiedereinstieg in Arbeit und ggf. Ausbil-
dung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. 

Ziel der Flächennutzungsplan-Teiländerung ist, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Erweiterung der Therapieeinrichtung zu schaffen. Hierzu ist die Ände-
rung des Flächennutzungsplans von Fläche für Gemeinbedarf, Fläche für die Land-
wirtschaft und Wald in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „sonstige 
soziale Einrichtung“ erforderlich. Im nördlichsten Bereich des Plangebietes bleibt es 
bei der Darstellung als Wald.
 
 
2. Vorlauf
 
2.1. Einleitungsbeschluss
 
Der Rat der Stadt Hagen hat am 13.11.2014 den Aufstellungsbeschluss für die o. g. 
FNP-Teiländerung gefasst. 



Drucksachennummer:
0683/2017

Seite 4 Datum:
06.09.2017

 
2.2. Bürgeranhörung
 
Die Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung gemäß § 3, Abs. 1 BauGB fand für 
die Flächennutzungsplanteiländerung am 24.01.2017 statt. 
 
2.3. Frühzeitige Behördenbeteiligung
 
Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 3, Abs. 1 BauGB 
fand für den Bereich Im Deerth in der Zeit vom 21.03.2017 bis einschließlich 
21.04.2017 statt. 
 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der beigefügten Begründung vom 
30.08.2017 sowie dem Protokoll der Bürgeranhörung vom 24.01.2017.
 
 
Bestandteile der Vorlage
 

 Begründung zur FNP-Teiländerung Nr. 100 – Im Deerth – vom 30.08.2017
o Teil A – Begründung -
o Teil B – Umweltbericht -

 Protokoll über die Bürgeranhörung am 24.01.2017
 

 Übersichtsplan zum Geltungsbereich der FNP-Teiländerung

Finanzielle Auswirkungen

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. gez.
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Thomas Grothe
Technischer Beigeordneter
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
61
69
55

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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1. Plangebiet 

1.1 Räumlicher Geltungsbereich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet liegt im Süden des Stadtbezirks Hagen-Mitte und umfasst den Bereich der 
vorhandenen Klinik und die nördlich angrenzende Fläche, auf der die Erweiterung der Ein-
richtung vorgesehen ist. 
 

1.2 Gegenwärtige Situation im Plangebiet 

Das Klinikgelände befindet sich im Hagener Stadtwald und wird bis auf die südwestliche 
Grundstücksgrenze von Forstwegen begrenzt. Im südlichen Drittel des Planbereichs ist  
die  Klinik mit einem auf der Nordseite angeordneten Zugangsbereich angeordnet. Von 
hier aus sind ein Gewächshaus und ein 2-geschossiges Wohngebäude für Patienten zu 
erreichen. Es schließt sich ein parkartiges Gelände mit weiteren Nebengebäuden und ei-
nem Sandspielfeld an. Im mittleren Planbereich befinden sich eine Stallanlage und an-
schließend eine Wiese, die nach Norden in Wald übergeht.  
 
Der Planbereich ist von Waldflächen umgeben. Lediglich nach Süden und Westen befin-
den sich einige Gebäude. In einem Abstand von ca. 150 m liegt der städtische Forstbe-
triebshof und in ca. 300 m Entfernung befindet sich ein Waldkindergarten. Weitere Ge-
bäude in der Umgebung dienen Wohnzwecken. 

  

Im Deerth 
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2. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Die Arbeiterwohlfahrt - Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis beabsichtigt, die bestehende 
Fachklinik Deerth um eine Therapieeinrichtung für 42 Patienten/-innen im geschlossenen 
Maßregelvollzug zu erweitern. Bisher können aufgrund fehlender hoch gesicherter Berei-
che keine Erstaufnahmen von Patienten durchgeführt werden. Aus diesem Grund ist die 
Errichtung einer Eingangseinrichtung neben der vorhandenen Klinik Deerth beabsichtigt.  
 
Das Neubauprojekt umfasst eine umzäunte „Eingangseinrichtung“ bestehend aus Räu-
men für Patienten/-innen, für Sport und Ergotherapie sowie Arbeitstherapie und für Er-
wachsenenbildung. Die Eingangseinrichtung im Maßregelvollzug ist Teil einer Kette von 
Einrichtungen im Therapieablauf für Suchtpatienten, die aufeinander aufbauen. Nach der 
stationären Entgiftung in der „Eingangseinrichtung“ folgt der nächste Therapieschritt in der 
bestehenden Fachklinik. Darauf folgt die weiterführende Therapie in der Volmeklinik und 
zuletzt der Wiedereinstieg in Arbeit und ggf. Ausbildung in einer Einrichtung für betreutes 
Wohnen.  
 
Ziel der Flächennutzungsplan-Teiländerung ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Erweiterung der Therapieeinrichtung zu schaffen. Hierzu ist die Änderung des Flä-
chennutzungsplans von Fläche für Gemeinbedarf, Fläche für die Landwirtschaft und Wald 
in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „sonstige soziale Einrichtung“ erfor-
derlich. Im nördlichsten Bereich des Plangebietes bleibt es bei der Darstellung als Wald. 
 
 

3. Planungsrechtliche Situation 

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Der Regionalplan (Gebietsentwicklungsplan GEP Regierungsbezirk Arnsberg, Teilab-
schnitt – Oberbereiche Bochum und Hagen, September 2001) stellt diesen Bereich als 
Freiraum – Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche – mit den Freiraumfunktionen Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung dar. Im landesplanerischen Testat 
des RVR über die Anpassung der Planung an die Ziele der Raumordnung und Landes-
planung gemäß § 34 (1) LPlG NRW vom 22.03.2016 wird die Vereinbarkeit mit den Zielen 
der Raumordnung in Aussicht gestellt, wenn u. a. eine Verträglichkeit der Auswirkungen 
des Vorhabens auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild dargelegt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt Regionalplan 
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3.2 Landschaftsplanung 

 
Der Landschaftsplan setzt für diesen Bereich das Landschaftsschutzgebiet „Selbecke“ 
(LSG 1.2.2.30) fest. Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von ca. 8 km² und er-
streckt sich in etwa zwischen der Selbecker Straße, der Bebauung Eilpe, Innenstadt, 
Wehringhausen Hestert und der Straße Im Kettelbach.  
Der Landschaftsplan tritt mit Rechtskraft der Bauleitpläne in den betroffenen Teilbereichen 
außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausschnitt Landschaftsplan 

 

 

3.3 Verbindliche Bauleitplanung 

Ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan ist derzeit nicht vorhanden. Der Rat der Stadt Ha-
gen hat im Februar 2015 beschlossen für diesen Bereich den Bebauungsplan Nr. 8/14 
(662) – Erweiterung Fachklinik Deerth - aufzustellen.  
 
Das Scopingverfahren fand parallel zum FNP-Teiländerungsverfahren in der Zeit vom 
28.06.2014 bis 25.07.2017 einschließlich statt, die frühzeitige TÖB-Beteiligung vom 
21.03.2017 bis einschließlich 21.04.2015. 
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4. Bisherige und zukünftige Darstellungen 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisherige Darstellung 
 
Zukünftige Darstellung  
 
Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet Fläche für Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung „sonstige soziale Einrichtung“, Fläche für die Landwirtschaft und Wald 
dar. Geplant ist die Neudarstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
„sonstige soziale Einrichtung“. Im nördlichsten Bereich des Plangebietes bleibt es bei der 
Darstellung als Wald. 
 
 

5. Verkehr/Erschließung 

Verkehrlich ist die Fachklinik von Wehringhausen aus über die Straße „Deerth“ und weiter 
von dort über eine private Zufahrt zu erreichen. Abzweigend von dieser wird die Ein-
gangseinrichtung über eine eigene Zufahrt erschlossen. Die Straße Deerth ist für den zu-
sätzlichen Verkehr ausreichend dimensioniert. Es besteht allerdings die Absicht, vier 
Ausweichstellen, die bereits heutzutage bestehen, zu befestigen. 
 

5.1 Ruhender Verkehr 

Ca. 50 Stellplätze sind für geplante Einrichtung auf dem AWO-Grundstück nachzuweisen. 
Die Zufahrt zu dem Pfortengebäude wird platzartig angelegt, damit auf dieser Fläche ein 
Großteil der erforderlichen Stellplätze angelegt werden kann.  
 

5.2 Öffentlicher Personennahverkehr 

Die Einrichtung ist nicht direkt an das Busnetz der Hagener Straßenbahn AG angebun-
den. Die nächste Bushaltestelle befindet sich in ca. 2,3 km Entfernung  an der Eugen-
Richter-Straße in Wehringhausen.  
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6. Ver- und Entsorgung 

6.1 Strom, Gas- u. Wasserversorgung 

Die Versorgung des Gebietes mit Gas, Wasser und Strom ist gewährleistet und erfolgt 
durch die örtlichen Versorgungsträger.  
 

6.2 Öffentliche Entwässerung 

 
 Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser wird durch den vorhandenen Mischwasserkanal DN150 in der 
Deerth-/Pelmkestraße aufgenommen. 
 
Niederschlagswasser 
Das anfallende Niederschlagswasser kann über den o. g. Mischwasserkanal aus hydrau-
lischen Gründen nicht aufgenommen werden und wiederspricht auch den Forderungen 
des § 51a Landeswassergesetz (LWG). Ein Kanalneubau für eine gesonderte Regenwas-
serableitung scheidet aus wirtschaftlichen Gründen aus. Aufgrund dieser Gegebenheiten 
wird das Regenwasser nach § 51a LWG im Plangebiet versickert. 
Hierzu wurde ein Gutachten zur Versickerung von Niederschlägen im Januar 2017 er-
stellt. Unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher Planänderungen wurde ein neuer Bericht 
für das Bebauungsplanverfahren und für den Antrag zum Wasserrecht erarbeitet. Grund-
lage der Berechnung ist ein Überflutungsnachweis für ein 10-jähriges Regenereignis. Die 
Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Versickerung der anfallenden Nieder-
schläge über die berechneten Versickerungskörper im Plangebiet möglich ist. Es besteht 
die Absicht, die im Gutachten vorgeschlagene Versickerungsanlagen mit Rigolen durch-
zuführen. 
 

6.3 Müllentsorgung 

Die Entsorgung des Gewerbe- und Hausmülls wird durch den Hagener Entsorgungsbe-
trieb erfolgen. 
 
 

7. Umweltbelange 

7.1 Artenschutz 

Seit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in den Jahren 2007 
und 2009 müssen die Artenschutzbelange bei allen Bauleitplanverfahren berücksichtigt 
werden. In diesem Zusammenhang ist eine Artenschutzprüfung (ASP) durchzuführen, bei 
der ein naturschutzrechtlich fest umrissenes Artenspektrum (in NRW: planungsrelevante 
Arten) einem bis zu dreistufigen Prüfverfahren unterzogen wird.  
 
Im Rahmen des Planverfahrens ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag gemäß § 44 
Bundesnaturschutzgesetz zu erstellen. Dabei wird es sich zunächst um eine Vorprüfung 
handeln, um zu ermitteln, ob planungsrelevante Arten von der Planung betroffen sind. 
 
Das Umweltbüro Essen wurde mit der Erstellung der nach dem BNatSchG erforderlichen 
Artenschutzrechtlichen Vorprüfung (ASVP) beauftragt. 
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Die Artenschutzrechtlichen Vorprüfung kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Vor dem Hintergrund fehlender Habitatbestandteile bzw. schlechter Habitatqualität 
auf den Vorhabenflächen ist eine erhebliche Beeinträchtigung der im FIS verzeichneten 
„planungsrelevanten Arten“ nicht zu erwarten. Außerdem gilt, dass die auf den Vorha-
benflächen angetroffenen Biotopstrukturen und somit auch alle theoretisch vorhandenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten planungsrelevanter Arten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin vorhanden und ökologisch funktionsfähig wären. Ein Verstoß gegen die 
Verbote des § 44 (1) BNatSchG in Verbindung mit § 44 (5) BNatSchG liegt somit 
nicht vor.  
Aus gutachterlicher Sicht bedarf es keiner weiteren Untersuchungen.  
Die artenschutzrechtlichen Belange stehen der Realisierung des Vorhabens nicht entge-
gen. Zu den anderen Schutzgütern des Naturschutzes sind entsprechende Aussagen 
dem zum B-Plan erstellten landschaftspflegerischen Fachbeitrag zu entnehmen. 
 

7.2 Lärmschutz 

Aufgrund des verhältnismäßig geringen Verkehrsaufkommens durch den Klinikbetrieb 
einschließlich der geplanten Erweiterung und der Lage im Wald sind keine Lärmkonflikte 
zu erwarten. Eine lärmtechnische Untersuchung ist daher nicht erforderlich.   

7.3 Altlasten 

Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen oder schädliche Bodenveränderungen sind im 
Bereich des Bebauungsplans nicht bekannt.  
 
Sollten sich jedoch bei Eingriffen in den Boden Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Alt-
last oder schädlichen Bodenveränderung ergeben, so ist die Untere Bodenschutzbehörde 
der Stadt Hagen unverzüglich zu verständigen. In diesem Fall können weitere Auflagen 
formuliert werden (§ 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz).  
 
Im Bebauungsplan ist ein entsprechender Hinweis aufgeführt. 
 

7.4 Kampfmittel 

Das Plangebiet ist nicht als ehemaliges Bombenabwurfgebiet dokumentiert. Eine Luftbild-
auswertung war daher nicht erforderlich. Es wird allerdings auf ein bestehendes Restrisiko 
hingewiesen, weil das Vorhandensein von Kampfmitteln nie völlig ausgeschlossen werden 
kann. Insbesondere bei Erdeingriffen ist deshalb mit besonderer Vorsicht vorzugehen. 
 
Weist bei der Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf eine außergewöhnliche 
Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten so-
fort einzustellen und die zuständige Polizeidienststelle oder das Amt für öffentliche Si-
cherheit, Verkehr und Personenstandswesen zu verständigen zu verständigen.   
 
Im Bebauungsplan ist ein entsprechender textlicher Hinweis aufgeführt. 
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7.5 Wald 

Teile des Plangebietes bestehen aus Waldflächen. Waldflächen, die nicht für Bauflächen 
herangezogen werden, sind zum dauerhaften Erhalt als Flächen für Wald dargestellt.  
 
Das Plangebiet grenzt allseits an städtische Waldflächen an. Mit dem Regionalforstamt 
und der Forstwirtschaft des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH) wurden folgende Abstände 
zu dem Stadtwald vereinbart. Von den Grundstücksgrenzen (AWO / Stadt Hagen)  bis zu 
den Gebäuden ist ein Abstand von mindestens 20 m einzuhalten. In Verbindung mit den 
grenzbegleitenden städtischen Forstwegen ergibt sich ein Waldabstand von ca. 25 m. 
Nebengebäude wie z.B. der Sicherungszaun müssen einen Mindestabstand von 10 m ab 
der Grundstücksgrenze einhalten. Die Gebäude müssen zu den im Plangebiet gelegenen 
Waldflächen einen Mindestabstand von 20 m einhalten. Die im Bebauungsplanentwurf  
blau eingezeichneten Baugrenzen halten diese Mindestabstände ein. Eine Ausnahme bil-
det der Abstand zwischen der Baugrenze entlang der südlichen Fassade der vorhande-
nen Klinik zur südlich gelegenen Waldfläche. 
 

7.6 Zusammenfassung des Umweltberichtes (Teil B) 

Der Umweltbericht liegt als Teil B dieser Begründung vor. 
 
Zusammenfassend sind nachfolgend die Ergebnisse und die Bewertung der Auswirkun-
gen (siehe Teil B Umweltbericht, S. 12) dargestellt: 
Durch die geplante Änderung der Darstellung im FNP und die sich daran anschließenden 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 8/14 (662) werden erhebliche Veränderungen 
im Naturhaushalt, insbesondere bezogen auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen und Boden 
vorbereitet, die auf die deutliche Vergrößerung der für bauliche Zwecke in Anspruch ge-
nommenen Flächen zurückzuführen sind. Die Veränderungen bei den Schutzgütern Was-
ser, Klima/Luft und Mensch sowie Landschaftsbild und Kultur- und Sachgüter werden hin-
gegen als nicht erheblich beurteilt. 
 

7.7 Städtebauliche Abwägung der Umweltbelange 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind unter anderem auch die sozialen Bedürfnisse 
der Bevölkerung zu berücksichtigen.  Wie unter Punkt 2 „Anlass, Ziel und Zweck der Pla-
nung“ dargestellt, ist die geplante Eingangseinrichtung im Maßregelvollzug Teil einer Ket-
te von Einrichtungen im Therapieablauf für Suchtpatienten, die aufeinander aufbauen. 
Nach der stationären Entgiftung in der „Eingangseinrichtung“ folgt der nächste Therapie-
schritt in der bestehenden Fachklinik. Darauf folgt die weiterführende Therapie in der 
Volmeklinik und zuletzt der Wiedereinstieg in Arbeit und ggf. Ausbildung in einer Einrich-
tung für betreutes Wohnen.  
  
Die geplante Darstellung einer Sonderbaufläche in Bereiche hinein, bei denen es sich 
vormals überwiegend um eine parkähnliche Grünfläche bzw. Wald handelte, führt un-
streitbar zu Beeinträchtigungen der Umwelt. Erhebliche Auswirkungen verbleiben zu-
sammenfassend insbesondere auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen und Boden, die auf die 
deutliche Vergrößerung der für bauliche Zwecke in Anspruch genommenen Flächen zu-
rückzuführen sind. Eine Kompensation der Eingriffe ist im Plangebiet nicht möglich, son-
dern erfolgt unter Berücksichtigung der nach Forstrecht erforderlichen Kompensation 
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plangebietsextern. Art und Umfang werden im Rahmen der landschaftspflegerischen Be-
gleitpläne zum Bebauungsplan festgelegt. Vor diesem Hintergrund müssen aus städte-
baulicher Sicht die negativen Auswirkungen zugunsten der sozialen Bedürfnisse der Be-
völkerung zurückgestellt werden. 
 

 

8. Gender Mainstreaming 

Laut § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die 
sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Bedürfnisse der Familien, der 
jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und 
Männer sowie Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung zu be-
rücksichtigen. Bei allen gesellschaftlichen Vorhaben sollen die unterschiedlichen Lebens-
situationen sowie Bedürfnisse von Frauen und Männern Berücksichtigung finden. Die Er-
weiterung der bestehenden Fachklinik Deerth dient sowohl der Therapierung von Patien-
tinnen als auch Patienten. Weitere Faktoren, die unter den besonderen Aspekten des 
Gender Mainstreaming Berücksichtigung finden könnten, sind nicht erkennbar. Unter-
schiedliche Auswirkungen auf Männer und Frauen durch die Planung werden nicht gese-
hen. 
 
 

9. Denkmalschutz 

Innerhalb des Plangebiets sind keine denkmalgeschützten Objekte vorhanden. Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL-Archäologie) gibt den folgenden Hinweis:  
 
„Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale (Kultur- und/oder naturgeschichtliche Bo-
denfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfär-
bungen in der natürlichen Beschaffenheit, Höhlen und Spalten aber auch Zeugnisse tieri-
schen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die 
Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde 
und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel. 02761/93750; Fax: 
027661/2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werk-
tage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15, 16 DSchG NRW), falls diese nicht 
vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche 
Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW).“ 
 
 

10. Flächenbilanz 

Die Gesamtfläche der FNP-Teiländerung beträgt ca. 2,74 ha. 
 
Dadurch erhöht sich die Sonderbaufläche im Flächennutzungsplan um 2,58 ha auf 153,91 
ha (+ 1,7 %). Die Fläche für Gemeinbedarf verringert sich um 0,56 ha auf 217,15 ha (- 0,3 
%), die Fläche für die Landwirtschaft um 0,97 ha auf 2649,56 ha (- 0,04 %), der Wald um 
1,04 ha auf 6919,55 ha (- 0,02 %). Die Gesamtfläche der Stadt Hagen beträgt 16.067 ha.  
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Folgende Pläne wurden ausgehängt: 
 
Pläne von weide architekten: 
 
1. Lageplan 

2. Schnitte A-A bis C-C 

3. Schnitt E-E 

 
Zusätzlich wird ein städtebauliches Modell ausgestellt. 
 
 
Pläne der Verwaltung 
 
1. 2 Luftbilder 

2. Geltungsbereich des B-Plans Nr. 8/14 (DGK) 

3. FNP-Teiländerung Nr. 100 

 
 
 
 
Die Verwaltung wird durch folgende Mitarbeiter vertreten: 
 
Herr Grothe   Vorstandsbereich für Stadtentwicklung, Bauen und Sport 
Frau Hammerschmidt Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 
Frau David   Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 
Herr Engel   Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 
    (Protokollführer) 
 
Die Investorin AWO wird durch folgende Personen vertreten: 
 
Frau Buchholz  Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis 
Frau Schröder  Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis 
Herr Stremmel-Thoran Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis 
Herr Weide   weide architekten 
Frau Bürger   weide architekten 
 
 
Es erscheinen ca. 75 Bürger. 
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Die Veranstaltung gliedert sich in drei Abschnitte: 
 
Teil 1: Präsentation der Planung  19.00 Uhr – 19.35 Uhr 
Teil 2: Pause u. Information          19.35 Uhr – 20.00 Uhr  
Teil 3: Diskussion                          20.00 Uhr – 21.45 Uhr       
                     
 

Teil 1 Präsentation der Planung 
 
Herr Grothe eröffnet um 19.00 Uhr die Veranstaltung, begrüßt die Anwesenden und 
gibt einen Überblick über den Ablauf des Abends. 
 
Frau Hammerschmidt stellt die Vertreterinnen und Vertreter der AWO, des 
Architekturbüros Weide und der Verwaltung vor und geht auf den Auftrag des Rates 
durch den Beschluss vom 26.02.2015 ein, für das Projekt der AWO Verfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung eines Bebauungsplanes 
durchzuführen.  
 
Frau David erläutert den Zweck und die Rechtsgrundlage für die stattfindende Bür-
geranhörung. Sie verweist darauf, dass von dieser Veranstaltung ein Protokoll ange-
fertigt wird. Sie gibt Hinweise zur  weiteren Möglichkeit der Einflussnahme auf die 
Planung, die den Bürgern nach dem Baugesetzbuch (BauGB) nach der Bürgeranhö-
rung durch die öffentliche Auslegung gegeben ist. Nach der Bürgeranhörung erarbei-
tet die Verwaltung einen Bebauungsplanentwurf, bei dem die in der Bürgeranhörung 
vorgebrachten und gesammelten Informationen behandelt werden. Bei schwierigen 
Entscheidungen werden die unterschiedlichen Belange gegeneinander abgewogen. 
Im weiteren Verlauf des Verfahrens beschließt der Rat der Stadt über den Entwurf 
und die öffentliche Auslegung. Frau David weist auf die sich dann anschließende 
einmonatige öffentliche Auslegung hin und erläutert den Verfahrensablauf bis zum 
Satzungsbeschluss. 
 
Anschließend gibt Frau David Informationen zu dem Beschluss des Rates im Februar 
2015, Verfahren zur  Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes durchzuführen. Der Vortrag wird durch eine Power-Point-
Präsentation unterstützt. 
 
Frau Buchholz (Geschäftsführerin AWO Unterbezirk Hagen / Märkischer Kreis) stellt 
die AWO vor und gibt einen Überblick über den bisherigen Ablauf. Nachdem die 
AWO Gespräche mit den politischen Gremien und der Verwaltung in 2014 über die 
angestrebte Klinikerweiterung geführt hatte, wurde Ende 2014 bis Anfang 2015 über 
die Einleitung der beiden Bauleitplanverfahren beraten und letztlich vom Rat im Feb-
ruar 2015 beschlossen. Seit dieser Zeit waren umfangreiche Abstimmungen im Zu-
sammenhang mit der Planung der Einrichtung erforderlich. Frau Buchholz antwortet 
auf Nachfrage, dass sich die Grundstücke für die Klinikerweiterung im Eigentum der 
AWO befinden. 
 
Die anschließenden Vorträge werden mit einer weiteren Power-Point-Präsentation 
begleitet.  
 
Herr Stremmel-Thoran (Betriebsleiter Suchthilfe) stellt sich kurz vor und berichtet, 
dass in den Einrichtungen der AWO in Hagen nur Patienten behandelt werden, die 
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aufgrund ihrer Sucht straffällig geworden sind und deshalb nach § 64 Strafgesetz-
buch (StGB) verurteilt wurden. Er betont, dass Sexualstraftäter / psychisch Kranke 
nach § 63 StGB nicht in Hagen behandelt werden. Anschließend werden die ver-
schiedenen Einrichtungen zum Maßregelvollzug in Hagen vorgestellt. Es handelt sich 
hierbei um eine Therapiekette, die um eine geschlossene Einrichtung ergänzt wer-
den soll. Diese Ergänzung hat therapeutische Vorteile für sämtliche Patienten (Kri-
sensituationen) in den zuvor aufgezählten Einrichtungen. Die vorgesehen Patienten-
zahl von 42 für die Eingangseinrichtung ist abgestimmt auf 40 Therapieplätze in der 
Klinik Deerth. Es ist keine Erweiterung der bestehenden Klinik geplant. Zusätzlich 
tragen Synergieeffekte durch die Anordnung der geschlossenen Abteilung neben der 
Klinik Deerth zu einer wirtschaftlicheren Führung der Einrichtungen bei. Durch die 
gesicherte Abteilung werden ca.  50 neue Arbeitsplätze geschaffen.  
 
Herr Weide zeigt anhand des Luftbildes den Verlauf der Erschließung von Wehring-
hausen über die öffentlichen Verkehrswege Pelmkestraße und Deerthstraße bis zu 
dem Abzweig in die private Zuwegung des Klinikgeländes. Die geschlossene Einrich-
tung mit 4 Gebäuden wird durch einen 5,50 m hohen Zaun aus einem Metallgeflecht 
gesichert. Der Zugang in die Einrichtung für Personen und Fahrzeuge erfolgt tags 
und nachts ausschließlich über eine gesicherte Pforte. Die Anordnung der neuen 
Gebäude zeigt Herr Weide anhand eines Lageplanes und informiert über die jeweili-
gen Nutzungen. Sowohl die Sporthalle einschließlich des Obergeschosses mit Arzt-
behandlungsräumen als auch das Gebäude mit Räumen für Ergo- und Arbeitsthera-
pien kann von den Patienten der Klinik mit genutzt werden. Oberhalb dieser Gebäu-
dezeile ist das Patientengebäude mit 42 Einzelzimmern angeordnet. Entlang der an-
grenzenden Waldwege sollen bepflanzte Erdwälle die Sicht auf den Zaun und die 
Patientengebäude verhindern bzw. einschränken. 
 
Herr Stremmel-Thoran ergänzt, dass der Zaun nachts nicht beleuchtet wird. Ein Sig-
nalsystem informiert den Mitarbeiter an der Pforte, der entsprechende Alarmierungen 
vornimmt. Die Wege innerhalb des Geländes werden aus niedriger Höhe beleuchtet. 
Wegen des befürchteten Vogelschlags soll der Zaun nicht aus Plexiglas sondern aus 
einem Metallgeflecht gefertigt werden. Die anfänglich diskutierte  Abgrenzung aus 
einer Draht- und Dornenhecke (Mohringer Hecke) fand nicht die Zustimmung des 
Landesministeriums.    
 
 
 

Teil 2:  Pause und Information 
 
Herr Grothe fordert um 19.35 Uhr die Anwesenden auf, in der nun folgenden Pause 
die Gelegenheit zu nutzen, sich anhand der ausgehängten Pläne und des Bebau-
ungsmodells zu informieren und Fragen sowie  Anregungen schriftlich zu formulie-
ren. Die Wortmeldezettel werden eingesammelt und nach Themengebieten sortiert. 
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Teil 3: Diskussion 
 
Um 20.00 Uhr leitet Herr Grothe zur angekündigten Diskussion über. Das Protokoll 
ist in folgende Themenbereiche gegliedert: 
 

1. Klinik und Therapie  
2. Sicherungskonzept 
3. Grundstücksverkauf 
4. Erschließung 
5. Freizeit / Wanderweg 
6. Naturraum / Variantenprüfung 
 

Die Fragen und Diskussionsbeiträge der Bürger sind kursiv geschrieben. 
 
1. Klinik und Therapie 
 

� Wer und wann hatte die Nutzungsänderung von einem Kinderheim zu einer 
Suchtklinik beschlossen? 

� Wann ist mit dem Baubeginn zu rechnen und wie lange wird die Bauzeit sein? 
 
 
Frau Buchholz:  
Die AWO hatte das Gebäude 1981 übernommen und 1982 die Klinik gegründet. Die 
Frage zum Zeitpunkt der Änderung von einem Kinderheim in eine Klinik kann an dem 
Abend nicht beantwortet werden.  
Der Baubeginn wird in 2018 angestrebt und die Bauzeit beträgt ca. 2 Jahre.  
 

� Warum wird in Hagen eine Maßregelvollzugsklinik gebaut, wenn das Land den 
Bau von 5 Kliniken in NRW angeordnet hat? 

� Wie hoch ist die Rückfallquote? 

� Wieviel Patienten bleiben nach Abschluss der Therapie in Hagen? Werden 
Kriminelle in Hagen wohnen bleiben?  

 
Herr Stremmel-Thoran: 
Der AWO sind die neuen Standorte in NRW bekannt. Mit dem Bau der gesicherten 
Einrichtung wird kein neuer Standort eröffnet, sondern in Hagen der Therapiekreis 
(Fachklinik Deerth, Volmeklinik, Betreutes Wohnen, Nachsorgeambulanz) geschlos-
sen.  
 
Entsprechend einer Studie für den Bezirk Westfalen wurden in einem Zeitraum von 3 
Jahren bei 160 entlassenen Patienten 7 % wieder inhaftiert.    
 
In Hagen wurden von 2010 bis 2015 121 Patienten entlassen. Langfristig blieben 
hiervon 19 Personen in Hagen. 5 Personen erhielten Arbeitslosengeld II und 14 Per-
sonen waren sozialversicherungspflichtig beschäftigt oder in einer Bildungsmaßnah-
me. 
 
 
 



Protokoll der frühz. Öffentlichkeitsbeteiligung am 24.01.2017 Klinikerw. Deerth           16.02.2017 

 

 - 6 -  

   
2. Sicherungskonzept 
 

� Sind die Mitarbeiter und das Wachpersonal bewaffnet? 

� Was passiert bei Ausbrüchen? 

• Drogensüchtige haben auch Ausgang. Sie joggen zum Beispiel mittags durch 
den Wald. 

 
Herr Stremmel-Thoran: 
Eine Bewaffnung der Mitarbeiter einschließlich des Wachpersonals ist nicht erforder-
lich. Lediglich Handschellen kommen im Bedarfsfall zum Einsatz. Weder wurden bis-
her in den Einrichtungen der AWO Mitarbeiter durch Patienten angegriffen noch kam 
es zu besonders schweren Vorkommnissen. Dies erklärt sich nach Einschätzung der 
AWO insbesondere aus der Tatsache, dass bei Übergriffen die Patienten die Thera-
pie abbrechen müssten und die Einweisung in eine Justizvollzugsanstalt zur Folge 
hätte.  
 
Frau Schröder bestätigt, dass Patienten aus der Klinik Deerth sukzessive Ausgänge 
haben und auch Sport im Wald betreiben. 
 

� Finanziert ein Investor den Neubau? 
 
Herr Stremmel-Thoran antwortet, dass die AWO das Projekt selbst finanziert und 
daher auch das wirtschaftliche Risiko trägt. Die Finanzierung der Einrichtungen er-
folgt letztlich über die Pflegesätze, die vom Land überwiesen werden. 
 

� Wer garantiert, dass nicht doch Patienten nach § 63 StGB (Psychisch Kranke) 
aufgenommen werden?  

 
Frau Buchholz erläutert, dass der Therapiekreislauf in Hagen auf Patienten nach       
§ 64 StGB ausgerichtet ist und von daher auszuschließen ist, dass in der geplanten 
Eingangseinrichtung psychisch Kranke (§ 63 StGB) aufgenommen werden.   
 

� Besteht eine rechtliche Sicherung, dass in der Zukunft die Einrichtung nicht 
auf 100 Patienten erweitert wird?  

� Was passiert in 10 Jahren? Wer garantiert, dass zukünftig keine weitere Er-
weiterung folgt? 

 
Herr Grothe:  
Eine zusätzliche Erweiterung ist wie im jetzigen Verfahren nur durch eine erneute 
Beteiligung der Öffentlichkeit und durch entsprechende Ratsbeschlüsse möglich. 
 
Herr Stremmel-Thoran ergänzt, dass eine erneute Erweiterung der Eingangseinrich-
tung eine zusätzliche Vergrößerung der Folgeeinrichtungen in  Hagen erfordern wür-
de und dies  auszuschließen ist.   
 

• Die Maßregelvollzugsanstalt ist ein Gefängnis für Schwerverbrecher. 
 
Frau Schröder erläutert, dass in Gefängnissen Personen einsitzen, die schuldfähig 
Straftaten begangen haben. Im Maßregelvollzug nach § 64 StGB werden hingegen 
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Straftäter untergebracht, die aufgrund Ihrer Sucht schuldunfähig bzw. vermindert 
schuldfähig sind.   
 

� Das Land hat sich bereits für fünf neue Kliniken entschieden. Wer hat die Ent-
scheidung  für einen weiteren Standort in Hagen getroffen?  

 
Herr Stremmel-Thoran: 
In Hagen entsteht kein neuer Standort sondern eine Ergänzung der bereits vorhan-
denen Einrichtungen zum Maßregelvollzug. Es wird ein eindeutiges Landesinteresse 
am Bauvorhaben der AWO bekundet. Die bisherigen Pläne wurden eng mit der Lan-
desbehörde abgestimmt. Aufgrund des Bedarfes entsteht keine Konkurrenz zu den 
neuen Kliniken des Landes. 
 
Die Erweiterung dient der Absicherung der gesamten Therapiekette für die kommen-
den 10 bis 20 Jahren. Bisher ist die AWO auf die Zuweisung von Patienten aus gesi-
cherten Einrichtungen der Landeskliniken angewiesen. Durch eine eigene Einrich-
tung wäre die AWO hiervon zukünftig unabhängig.  
 

� Wie kann das Projekt abgewendet werden? 
 
Herr Grothe: 
Zur Realisierung der Einrichtung ist die Durchführung der beiden Bauleitplanverfah-
ren erforderlich. Hierfür sieht der Gesetzgeber entsprechende Ratsbeschlüsse und 
die Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Die Stellungnahmen der Bürger werden den 
politischen Gremien und dem Rat zur Abwägung vorgelegt. Letztlich wird der Rat 
über die privaten und öffentlichen Belange beraten und entscheiden, ob die Erweite-
rung gebaut werden kann. 
 
 
3. Grundstücksverkauf 
 

� Wann wurden die städtischen Grundstücke an die AWO verkauft?  

� Welche Gremien waren beteiligt? 

� Werden noch weitere städtische Flächen an die AWO verkauft? 

� Wie hoch war der Kaufpreis? 

� Hat die AWO die Grundstücke zu günstig erhalten? 

 
Herr Grothe: 
Die Grundstücke wurden in 2012 und 2014 und üblicherweise auch unter Einbezie-
hung der entsprechenden Gremien  an die AWO veräußert. Es sind keine weiteren 
Verkäufe beabsichtigt. 
 
Genaue Informationen über die beteiligten Gremien liegen an dem Abend nicht vor. 
 
Frau Buchholz: 
Die AWO hat die Flächen als Waldflächen erworben. Die Kosten zur Schaffung des 
Baurechts trägt die AWO. Hierzu ergänzt Herr Weide, dass zum Beispiel für die In-
anspruchnahme des Waldes Ersatzaufforstungen und Ausgleichsmaßnahmen erfor-
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derlich sind und die hierfür entstehenden Kosten in Höhe von ca. 350.000 € die AWO 
zu tragen hat.   

� Was passiert mit den ehemals städtischen Grundstücken, wenn die Erweite-
rung nicht gebaut wird? 

 
Frau Buchholz: 
Diese Grundstücke waren bereits vor dem Kauf gepachtet und würden dann im Ei-
gentum der AWO bleiben. 
 
 
4. Erschließung 
 
Zahlreiche Statements und Fragen zur verkehrlichen Erschließung werden schriftlich 
formuliert. 
 

• Es werden mehrere Bedenken wegen der Verkehrszunahme auf der Pelm-
kestraße  und der Deerthstraße geäußert.  

• Das Wildgehege verläuft entlang  der Deerthstraße. Die Tiere werden durch 
den Verkehr belästig sowie nervös und ziehen sich zurück.   

• Die Pelmkestraße ist momentan schon eine Rennstrecke. 

 

� Sind die vorhandenen Straßen ausreichend oder müssen die Verkehrswege 
ausgebaut werden? 

� Nimmt der Lieferverkehr zu? 

� Wird ein Pendelbusverkehr eingesetzt? 

� Wie sehen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste die verkehrliche Anbin-
dung? 

 
Frau Buchholz antwortet, dass sich die Zunahme des Verkehrs in Grenzen halten 
wird und daher unproblematisch ist. 50 zusätzliche Mitarbeiter verteilen sich aufgrund 
des Schichtdienstes auf den Tag. Teilweise werden auch Fahrgemeinschaften gebil-
det. Der Besucherverkehr wird nicht wesentlich zunehmen, weil die Patienten in der 
geschlossenen Einrichtung therapiebedingt nur wenig besucht werden. Der Anliefe-
rungsverkehr wird sich nicht verdoppeln, weil lediglich größere Mengen geliefert wür-
den. Die Einrichtung eines Buspendelverkehrs ist zunächst nicht vorgesehen. Jedoch 
hält es Frau Buchholz durchaus für möglich, dass ein Pendelverkehr später einge-
richtet wird.  
 
Herr Weide ergänzt, dass die öffentliche Straße als auch die Zuwegung auf dem 
Grundstück der AWO die Anforderungen der Feuerwehr erfüllt. Die ca. 50 bis 60 zu-
sätzlichen Parkplätze für die  Mitarbeiter und Besucher der geplanten Erweiterung 
können auf dem Grundstück der AWO untergebracht werden.  Ein Ausbau der Pelm-
kestraße und der Deerthstraße sind nicht erforderlich. Lediglich einige Ausweichen 
sollen angelegt werden.  
 

� Was passiert bei Schnee und Glatteis? 
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Frau Buchholz weist darauf hin, dass die Deerthstraße bereits heutzutage durch die 
eigenen Patienten freigehalten wird und dies auch zukünftig so bleiben wird. 
 

� Es erfolgt der Hinweis, dass viele Fußgänger die Deerthstraße benutzen und 
diese durch die Zunahme des Verkehrs gefährdet werden. Außerdem ist die 
Deerthstraße ab der Waldlust nur für Fußgänger und Anlieger ausgeschildert. 
Insofern stellt sich die Frage, ob die Straße überhaupt öffentlich ist. 

� Wie wird der Baustellenverkehr abgewickelt?  

 
Frau David antwortet, dass nach Auskunft des entsprechenden Fachamtes die 
Deerthstraße eine öffentliche Straße ist. Es besteht die Absicht, für die Verbesserung 
des Begegnungsverkehrs mit LKW bereits vorhandene Ausweichflächen zu befesti-
gen. Zur Optimierung des Baustellenverkehrs soll diese Maßnahme rechtzeitig 
durchgeführt werden. Diese Baumaßnahme wird zu gegebener Zeit in den politi-
schen Gremien beraten und von der AWO finanziert.   
 
Herr Grothe sagt zu, dass die angesprochene Gefährdung der Fußgänger  im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens geprüft wird. Außerdem wird Beschilderung mit 
dem Straßenverkehrsamt besprochen.    
 

� Wer zahlt die Schäden an der Straße, die durch den Baustellenverkehr ent-
stehen? 

 
Herr Grothe antwortet, dass der Straßenzustand im Rahmen eines Beweissiche-
rungsverfahrens vor dem Beginn und nach dem Ende der Baumaßnahme kontrolliert 
und dokumentiert wird, damit die AWO gegebenenfalls die Instandsetzung zu über-
nehmen hat.  
 
5. Freizeit / Wanderweg 
 

� Verträgt sich das Projekt mit dem Leitbild von Hagen? Ein wesentliches Ele-
ment ist der Erholungswert des Waldes. 

• Hagen bewirbt sich für die Regionale 2022 /2025. Durch die Klinikerweiterung 
wird der Antrag unterlaufen. 

•   Das Naherholungsgebiet sollte erhalten bleiben. 

• Der Premiumwanderweg führt an einem Gefängnis vorbei. 

• Die Wanderer und Fußgänger sind die Benachteiligten. 

• Beeinträchtigung für erholungsuchende Menschen 

 
Herr Grothe bestätigt die Bedeutung des Waldes und die Naherholungsqualitäten für 
die Hagener Bürger. Es besteht ein grundsätzlicher Konflikt zwischen den Belangen 
der Umwelt und den sozialen Belangen, worüber abgewogen werden muss. Die Ent-
scheidung ist letztlich vom Rat nach vorherigen Beratungen in den politischen Gre-
mien zu treffen. Die Qualität des Wanderweges wird allerdings nicht wesentlich be-
einträchtigt, zumal aufgrund der Anlegung von Wällen und entsprechender Bepflan-
zung die Klinik kaum noch zu sehen sein wird. Hierzu berichtet Herr Weide über eine 
Abstimmung mit der HAGENagentur Abt. Tourismus und dem Ergebnis, dass die 
Klinikerweiterung einer Nachzertifizierung des Premiumweges nicht entgegensteht.  
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6. Naturraum / Variantenprüfung 

> Die Klinik liegt im Landschaftsschutzgebiet. Warum soll das Schutz gebiet auf- 
gegeben werden? 

Herr Grothe macht deutlich, dass die Größe des Landschaftsschutzgebietes ca. 8 
km2 beträgt und das Ziel des Landschaftsplanes durch die im Vergleich kleine Fläche 
der Klinikerweiterung nicht aufgegeben wird. 

> Die Vielfalt der Natur ist gefährdet. Die Aufgäbe von Waldflächen zugunsten 
des AWO-Projektes erzeugt eine Signaiwirkung für weitere Begehrlichkeiten in 

Bezug auf Landschaftseingriffe In diesem Zusammenhang wird auf die Äu- 
I3erun gen der SIHK zur Bereitstellung von Waldflächen für neue Gewerbege- 
biete ve,wiesen. Es besteht die Möglichkeit, die vorhandene Klinik und die ge- 

sicherte Einrichtung auch an einer anderen Stelle im Stadtgebiet zu bauen. 
Das Bau gesetzbuch schreibt bei der Inanspruchnahme von Wald eine Ausein- 

andersetzung mit Alternativen im besiedelten Gebiet wie beispielsweise 
Brach flächen vor. Wurden von der A WO Alternativstandorte geprüft? 

z.B.: Nahmertal, Haßleyer Insel, Brandt-Brache, ehem. Schlachthof, Herbeck 

Die AWO (Frau Buchholz bzw. Herr Stremmel-Thoran) erklärt, dass sowohl wirt- 
schaftliche als auch therapeutische Gründe für die Anordnung der geplanten Einrich- 

tung neben der vorhandenen Klinik sprechen. Eine intensive Prüfung gemeinsam mit 
dem Land und dem Architekturbüro hat zu diesem Ergebnis geführt. Im Rahmen der 

Flächennutzungsplanänderung wurde der Regionalverband Ruhr bereits beteiligt. 
Der Verband hat der Erweiterung grundsätzlich zugestimmt, weil die Landesplanung 

Ausnahmen für Baumaßnahmen mit öffentlichem Interesse im Freiraum vorsieht. 

Die Aufgabe des Standortes Deerth und die Errichtung einer neuen Klinik einschließ- 
lich einer geschlossenen Abteilung scheiden insbesondere aus wirtschaftlichen 

Gründen aus. Die geplante Erweiterung erfordert bereits ein lnvestitionsvolumen von 
12 Mio. Bei einer Komplettverlagerung würden sich die Kosten verdoppeln und wä- 

ren von der AWO nicht zu finanzieren. 

Herr Grothe gibt zu bedenken, dass bei einem anderen Standort wie z.B. das Nah- 
mertal ebenfalls mit dem Widerstand der Anwohner zu rechnen ist. Insofern handelt 

es sich dann um eine Problemverschiebung. 

Abschließend bietet Herr Stremmel-Thoran Gespräche mit der AWO an und fordert 
die Anwesenden auf, sich bei der AWO zu melden. 

Herr Grothe weist auf die öffentliche Auslegung der Bauleitpläne im weiteren Verfah- 
ren hin, beda t sich bei den Anwesenden und beendet um 21.45 Uhr die Veranstal- 

tung. 

Erich Engel 
Protokoliführer 
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